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Speicherung von DNA-Profilen nach Freispruch

Art. 8 EMRK

Sachverhalt:
Der ErstBf. wurde im Jänner 2001 im Alter 

von elf Jahren festgenommen und wegen ver-
suchten Raubes angeklagt. Die Polizei nahm 
seine Fingerabdrücke und eine DNA-Probe. 

Der ZweitBf. wurde im März desselben Jah-
res festgenommen und wegen Belästigung sei-
ner Lebensgefährtin angeklagt. Auch er musste 
seine Fingerabdrücke und eine DNA-Probe ab-
geben. Nachdem es zu einer Versöhnung zwi-
schen ihm und seiner Partnerin gekommen 
war, wurde die Anklage fallen gelassen und 
das Verfahren am 14.6.2001 eingestellt. 

Beide Bf. beantragten die Vernichtung ihrer 
DNA-Proben und Fingerabdrücke.1 Nachdem 
die Polizei dies verweigert hatte, beantragten sie 
eine gerichtliche Überprüfung der polizeilichen 
Entscheidung. Das Verwaltungsgericht wies 
den Antrag am 22.3.2002 ab. Am 12.9.2002 
bestätigte das Berufungsgericht diese Ent-
scheidung. 

Das House of Lords wies die dagegen erho-
bene Berufung der Bf. am 22.7.2004 ab. Die 
Richter verwiesen auf die Bedeutung, die Fin-
gerabdrücke und DNA-Proben seit der gesetz-
lichen Einführung ihrer Speicherung bei der 
Aufklärung von Verbrechen gespielt hätten. 
Die Richter neigten zu der Ansicht, die bloße 
Speicherung von Fingerabdrücken und DNA-
Proben stelle keinen Eingriff in das Privatleben 
dar. Selbst wenn man einen solchen bejahe, 
wäre er jedenfalls durch die damit verbunde-
nen enormen Vorteile bei der Verbrechensbe-
kämpfung gerechtfertigt.

Rechtsausführungen:
Die Bf. behaupten eine Verletzung von Art. 8 

EMRK (hier: Recht auf Achtung des Privatle-

bens) alleine und in Verbindung mit Art. 14 
EMRK (Diskriminierungsverbot). 

Zur behaupteten Verletzung von Art. 8 EMRK:
Die Bf. beschweren sich über die Speiche-

rung ihrer Fingerabdrücke, Zellproben und 
DNA-Profile. 

1. Zum Vorliegen eines Eingriffs:
Der GH wird zunächst prüfen, ob die Spei-

cherung der Fingerabdrücke, Zellproben und 
DNA-Profile einen Eingriff in das Privatleben 
der Bf. begründet.

a) Allgemeine Grundsätze:
Die bloße Speicherung von Daten, die sich 

auf das Privatleben einer Person beziehen, stellt 
einen Eingriff iSv. Art. 8 EMRK dar. Dies gilt 
unabhängig von einer nachfolgenden Verwen-
dung der Informationen. Bei der Entscheidung, 
ob die von den Behörden aufbewahrten Infor-
mationen einen Aspekt des Privatlebens betref-
fen, wird der GH den spezifischen Kontext, in 
dem die betroffenen Informationen gewonnen 
und gespeichert wurden, ebenso berücksichti-
gen wie die Natur dieser Speicherung, die Art 
und Weise wie die Aufzeichnungen verwendet 
und verarbeitet wurden und die dadurch zu 
gewinnenden Resultate. 

1) Nach § 64 des Police and Criminal Evidence Act 1984 
(PACE) waren Fingerabdrücke und DNA-Proben im Falle 
eines Freispruchs nach Abschluss des Verfahrens zu ver-
nichten. Gespeichert werden durften nur die Daten ver-
urteilter Personen. Diese Bestimmung wurde durch § 82 
des Criminal Justice and Police Act 2001 ersetzt, der keine 
solche Verpflichtung zur Vernichtung der Fingerabdrücke 
und Proben vorsieht.

Newsletter Menschenrechte 2008/6

EGMR

356

http://www.menschenrechte.ac.at/orig/08_6/Marper.pdf


b) Anwendbarkeit im vorliegenden Fall:
Die Konventionsorgane haben sich bereits 

wiederholt mit verschiedenen Fragen betref-
fend die Speicherung personenbezogener Da-
ten durch die Behörden im Zusammenhang 
mit Strafverfahren befasst. Dabei hat der GH 
angesichts des größeren Potentials für eine 
künftige Verwendung der in Zellproben und 
DNA-Profilen enthaltenen personenbezogenen 
Informationen zwischen deren Speicherung 
und jener von Fingerabdrücken unterschie-
den. Daher ist es angemessen, die Frage des 
Eingriffs in das Recht auf Achtung des Privat-
lebens der Bf. einerseits hinsichtlich der Aufbe-
wahrung der Zellproben und DNA-Profile und 
andererseits hinsichtlich der Fingerabdrücke 
getrennt zu prüfen.

• Zellproben und DNA-Profile:
In seiner Entscheidung Van der Velden/NL 

stellte der GH fest, dass die systematische 
Aufbewahrung von Zellproben angesichts der 
Verwendung, die diese in der Zukunft finden 
könnten, einen Eingriff in das Recht auf Ach-
tung des Privatlebens begründe. 

Angesichts der raschen Fortschritte auf 
dem Gebiet der Genetik und der Informati-
onstechnologie kann der GH die Möglichkeit 
nicht ausschließen, dass die Interessen am 
Schutz des Privatlebens im Zusammenhang 
mit genetischen Informationen in Zukunft in 
einer Weise beeinträchtigt werden, die heute 
nicht genau vorherzusehen ist. Er sieht daher 
keinen Grund, von seiner im Fall Van der Vel-
den/NL vertretenen Ansicht abzugehen.

Neben den berechtigten Sorgen über die 
vorstellbare Verwendung von Zellmaterial in 
der Zukunft muss auch berücksichtigt werden, 
dass solche Proben viele sensible Informatio-
nen über eine Person, einschließlich Daten 
über ihre Gesundheit, enthalten. Angesichts 
der Natur und des Umfangs der in einer Zell-
probe enthaltenen persönlichen Informationen 
muss ihre Speicherung für sich als Eingriff in 
das Recht auf Achtung des Privatlebens der 
betroffenen Personen angesehen werden. Dass 
tatsächlich nur ein beschränkter Teil dieser In-
formationen von den Behörden verwendet und 
in einem Einzelfall kein unmittelbarer Nach-
teil verursacht wird, ändert nichts an dieser 
Schlussfolgerung.

Die DNA-Profile selbst enthalten aus den 
Zellproben gewonnene persönliche Informa-
tionen beschränkteren Umfangs in kodierter 
Form. Den Angaben der Regierung zufolge han-
delt es sich dabei schlicht um eine Abfolge von 
Ziffern oder einen Barcode, der Informationen 
rein objektiver und unwiderlegbarer Art ent-

hält. Zur Identifizierung einer Person komme 
es nur bei einer Übereinstimmung mit einem 
anderen Profil in der Datenbank. Aufgrund der 
Kodierung der Information sei zudem ein Com-
puterprogramm notwendig, um sie verständ-
lich zu machen, und nur eine begrenzte Zahl 
von Personen sei dazu in der Lage.

Wie der GH feststellt, enthalten die Pro-
file dennoch einmalige persönliche Daten in 
beträchtlichem Umfang. Ihre Verarbeitung 
erlaubt den Behörden weit mehr als die neu-
trale Identifizierung. DNA-Profile können für 
eine Suche nach Verwandtschaftsbeziehungen 
zwischen Personen verwendet werden. Alleine 
diese Möglichkeit reicht aus für die Schluss-
folgerung, dass die Speicherung der DNA-Pro-
file einen Eingriff in das Recht der betroffenen 
Personen auf Achtung ihres Privatlebens be-
gründet. Die Seltenheit einer solchen Suche, 
die vorgesehenen Sicherungen und die Wahr-
scheinlichkeit eines tatsächlichen Nachteils 
spielen dabei ebenso wenig eine Rolle wie die 
Tatsache, dass die Informationen kodiert sind 
und nur von einer begrenzten Anzahl von Per-
sonen mit Hilfe von Computersoftware ent-
schlüsselt werden können. 

Die Verarbeitung von DNA-Profilen erlaubt 
es den Behörden außerdem, die wahrschein-
liche ethnische Herkunft des Spenders einzu-
schätzen. Dies macht ihre Speicherung noch 
sensibler und noch zugänglicher für Auswir-
kungen auf das Recht auf Achtung des Privat-
lebens.

Der GH gelangt daher zu dem Schluss, dass 
die Aufbewahrung von Zellproben und DNA-
Profilen einen Eingriff in das Recht der Bf. auf 
Achtung ihres Privatlebens begründet.

• Fingerabdrücke:
Fingerabdrücke enthalten einmalige Infor-

mationen über die betroffene Person, die ihre 
präzise Identifizierung erlauben. Sie sind da-
her geeignet, ihr Privatleben zu beeinträchti-
gen. Die Speicherung solcher Informationen 
ohne Zustimmung der betroffenen Person 
kann nicht als neutral oder unbedeutend ab-
getan werden. 

Die Speicherung von Fingerabdrücken in 
den Aufzeichnungen der Behörden im Zusam-
menhang mit einer identifizierbaren Person 
kann daher für sich gewichtige Bedenken hin-
sichtlich des Privatlebens aufwerfen. 

Im vorliegenden Fall wurden die Fingerab-
drücke in einem Strafverfahren abgenommen 
und in einer landesweiten Datenbank gespei-
chert, um dort für Zwecke der Ausforschung 
von Straftätern aufbewahrt und regelmäßig 
verarbeitet zu werden. Wenngleich hinsichtlich 
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der Rechtfertigung zwischen der Speicherung 
von Zellproben und DNA-Profilen einerseits 
und Fingerabdrücken andererseits unterschie-
den werden muss, begründet auch die Spei-
cherung von Fingerabdrücken einen Eingriff in 
das Recht auf Achtung des Privatlebens. 

2. Zur Rechtfertigung des Eingriffs:
a) Gesetzliche Grundlage:

§ 64 Police and Criminal Evidence Act 1984 
sieht vor, dass im Zusammenhang mit der Un-
tersuchung von Straftaten genommene Fin-
gerabdrücke oder Proben aufbewahrt werden 
dürfen, nachdem sie den Zweck erfüllt haben, 
zu dem sie genommen wurden. Die Speiche-
rung der Fingerabdrücke hatte damit eine ein-
deutige Grundlage im innerstaalichen Recht. 

Was die Bedingungen und Vorkehrungen 
für eine Speicherung und Verwendung dieser 
personenbezogenen Informationen betrifft, ist 
§ 64 leg. cit. weit weniger präzise. Die Frage, 
ob die Bestimmung den Anforderungen des 
Art. 8 Abs. 2 EMRK genügt, steht in engem Zu-
sammenhang zur Frage der Notwendigkeit des 
Eingriffs in einer demokratischen Gesellschaft 
und kann daher hier offen gelassen werden.

b) Legitimes Ziel:
Die Speicherung der Fingerabdrücke und 

DNA-Informationen diente dem legitimen Ziel 
der Aufklärung und damit der Verhütung von 
Straftaten.

c) Notwendigkeit in einer demokratischen Ge-
sellschaft:

Ohne Zweifel bedarf der Kampf gegen das 
Verbrechen der Verwendung moderner wis-
senschaftlicher Methoden der Ermittlung und 
Identifizierung. Die Frage ist nicht, ob die Auf-
bewahrung von Fingerabdrücken, Zellproben 
und DNA-Profilen im Allgemeinen als konven-
tionskonform angesehen werden kann. Die 
einzige zu prüfende Frage ist, ob die Speiche-
rung der Fingerabdrücke und DNA-Daten der 
Bf. als bestimmter Straftaten verdächtigte aber 
nicht verurteilte Personen nach Art. 8 Abs. 2 
EMRK gerechtfertigt war. 

Der GH wird dabei Recht und Praxis der 
Konventionsstaaten berücksichtigen. Die 
Grundprinzipien des Datenschutzes verlan-
gen, dass die Speicherung von Daten verhält-
nismäßig zum Zweck der Datensammlung 
und die Aufbewahrung zeitlich beschränkt ist. 
Die meisten Konventionsstaaten erlauben in 
Strafverfahren das Abnehmen von Zellproben 
nur von Personen, die einer Straftat von einer 
gewissen Schwere verdächtigt werden. In der 
Mehrheit der Staaten sind Proben und DNA-

Profile nach einem Freispruch oder einer Ein-
stellung des Verfahrens zu vernichten. 

In Schottland ist die Speicherung der DNA 
nicht verurteilter Personen nur im Falle von 
Erwachsenen, die eines Gewalt- oder Sexual-
delikts angeklagt wurden, erlaubt und selbst in 
diesen Fällen auf drei Jahre beschränkt. Diese 
Haltung entspricht auch einer Empfehlung des 
Ministerkomitees des Europarats, wonach zwi-
schen verschiedenen Straftaten unterschieden 
und auch bei schweren Fällen streng definierte 
Speicherungszeiten angewendet werden soll-
ten. England, Wales und Nordirland scheinen 
die einzigen Rechtsordnungen im Europarat 
zu sein, die eine unbeschränkte Speicherung 
von Fingerabdrücken und DNA-Material jeder 
Person ungeachtet ihres Alters vorsehen, die 
irgendeiner dokumentierbaren Straftat ver-
dächtigt wird. 

Die Regierung betonte die Vorreiterrolle des 
Vereinigten Königreichs bei der Verwendung 
von DNA-Proben zur Verbrechensbekämpfung. 
Da andere Staaten noch nicht dasselbe Niveau 
erreicht hätten, sei ein Vergleich wenig aussa-
gekräftig. Der GH kann allerdings nicht dar-
über hinwegsehen, dass andere Staaten sich 
dazu entschieden haben, der Speicherung und 
Verwendung solcher Daten Grenzen zu set-
zen, um einen angemessenen Ausgleich mit 
dem Interesse am Schutz des Privatlebens zu 
erreichen. Der starke Konsens zwischen den 
Konventionsstaaten engt nach Ansicht des GH 
den Ermessensspielraum des belangten Staa-
tes auf diesem Gebiet ein. Jeder Staat, der eine 
Pionierrolle bei der Entwicklung neuer Tech-
nologien in Anspruch nimmt, trägt dabei eine 
besondere Verantwortung für das Einhalten 
des richtigen Interessenausgleichs.

Im vorliegenden Fall wurden die Fingerab-
drücke, Zellproben und DNA-Profile in einem 
Strafverfahren wegen des Verdachts eines ver-
suchten Raubs durch den ErstBf. bzw. der Be-
lästigung durch den ZweitBf. gewonnen. Die 
Daten wurden aufgrund der Gesetzgebung 
gespeichert, die eine unbeschränkte Aufbe-
wahrung trotz des Freispruchs des ErstBf. 
bzw. der Einstellung des Verfahrens gegen den 
ZweitBf. gestattete. Der GH muss prüfen, ob 
die dauernde Aufbewahrung von Fingerabdrü-
cken und DNA-Daten aller verdächtigten aber 
nicht verurteilten Personen auf relevanten und 
ausreichenden Gründen beruht. 

Obwohl die Befugnis zur Speicherung sol-
cher Informationen in England und Wales 
erst seit 2001 besteht, bringt die belangte Re-
gierung vor, diese sei unerlässlich im Kampf 
gegen das Verbrechen. Wenngleich die vorge-
legten Statistiken und Beispiele nicht eindeutig 
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zeigen, dass die Erfolge in der Strafverfolgung 
nicht auch ohne die permanente und umfas-
sende Speicherung von Daten aller Personen 
in der Lage der Bf. erreicht werden hätten kön-
nen, anerkennt der GH, dass die Ausweitung 
der Datenbank zur Aufklärung und Verhütung 
von Straftaten beigetragen hat.

Dennoch bleibt die Frage offen, ob eine sol-
che Speicherung verhältnismäßig ist und einen 
gerechten Ausgleich zwischen den widerstrei-
tenden öffentlichen und privaten Interessen 
trifft. Dem GH fällt insbesondere die in Eng-
land und Wales bestehende umfassende und 
wahllose Befugnis zur Speicherung auf. Das 
Material kann unabhängig vom Alter der be-
troffenen Person und von der Art oder Schwere 
der Straftat, derer sie ursprünglich verdächtigt 
wurde, gespeichert werden. Die Speicherung 
unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung. 
Überdies bestehen nur eingeschränkte Mög-
lichkeiten für eine freigesprochene Person, ihre 
Daten aus der landesweiten Datenbank ent-
fernen oder das Material vernichten zu lassen. 
Insbesondere ist eine unabhängige Prüfung 
der Rechtfertigung einer Speicherung nicht 
vorgesehen. 

Im vorliegenden Zusammenhang kommt 
der Gefahr der Stigmatisierung besondere Be-
deutung zu. Diese ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass Personen in der Situation der Bf., 
die nicht verurteilt wurden und für die daher 
die Unschuldsvermutung gilt, gleich behan-
delt werden wie verurteilte Personen. Zwar 
kann die Speicherung der privaten Daten der 
Bf. nicht mit der Äußerung eines Verdachts 
gleichgesetzt werden. Ihre Wahrnehmung, 
nicht als unschuldig behandelt zu werden, 
wird aber dadurch verdeutlicht, dass ihre Da-
ten ebenso wie die von verurteilten Personen 
unbeschränkt gespeichert werden, während 
die Daten von nie verdächtigten Personen ver-
nichtet werden müssen. 

Die Regierung bringt dazu vor, der einzige 
Grund für die Speicherung der Daten beste-
he in der Steigerung der Größe und damit der 
Nutzbarkeit der Datenbank zur künftigen Iden-
tifizierung von Straftätern. Der GH hält dieses 
Argument jedoch für schwer vereinbar mit der 
gesetzlichen Verpflichtung zur Vernichtung 
der Fingerabdrücke und Proben von Freiwil-
ligen, hätte dieses Material doch ähnlichen 
Wert für die Vergrößerung der Datenbank. Die 
Regierung muss gewichtige Gründe vorbrin-
gen, bevor der GH eine solche unterschiedli-

che Behandlung der privaten Daten der Bf. im 
Vergleich zu jenen anderer nicht verurteilter 
Personen als gerechtfertigt akzeptiert. 

Der GH stellt weiters fest, dass die Speiche-
rung der Daten nicht verurteilter Personen im 
Fall Minderjähriger wie des ErstBf. besonders 
schädlich sein kann. 

Der GH gelangt zu dem Schluss, dass die 
umfassende und wahllose Befugnis zur Spei-
cherung von Fingerabdrücken, Zellproben und 
DNA-Profilen von verdächtigten, aber nicht ver-
urteilten Personen, wie sie im Fall der Bf. an-
gewendet wurde, keinen gerechten Ausgleich 
zwischen den widerstreitenden öffentlichen 
und privaten Interessen trifft und der belang-
te Staat in dieser Hinsicht jeden akzeptablen 
Ermessensspielraum überschritten hat. Die 
umstrittene Speicherung begründet daher ei-
nen unverhältnismäßigen Eingriff in das Recht 
der Bf. auf Achtung des Privatlebens, der nicht 
als notwendig in einer demokratischen Ge-
sellschaft angesehen werden kann. Daher hat 
eine Verletzung von Art. 8 EMRK stattgefun-
den (einstimmig).

Zur behaupteten Verletzung von Art. 14 EMRK 
iVm. Art. 8 EMRK:

Angesichts seiner Feststellungen unter 
Art. 8 EMRK erachtet der GH eine gesonderte 
Behandlung der behaupteten Verletzung von 
Art. 14 EMRK nicht für notwendig (einstim-
mig). 

Entschädigung nach Art. 41 EMRK:
Die Feststellung einer Verletzung stellt für 

sich eine ausreichende gerechte Entschädi-
gung dar. € 42.000,– für Kosten und Auslagen 
abzüglich € 2.613,07 bereits erhaltener Ver-
fahrenskostenhilfe des Europarats (einstim-
mig).
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NL 2006, 177.
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